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1. Einleitung 
Wer Erziehende in Arbeit oder Ausbildung vermitteln will, erlebt das Thema „Kinderbetreuung“ 
als große Herausforderung, vor allem bei Alleinerziehenden und Frauen im SGB II. Passende 
und verlässliche Angebote sind für sie (meist) die Voraussetzung für gelingende arbeitsmarkt-
liche Integration. Mitarbeitende in Jobcentern brauchen aktuelle Informationen zur Entwick-
lung der Kindertagesbetreuung und sie brauchen Kontakte. Umgekehrt brauchen Jugendämter 
Informationen zu den Bedarfen erwerbstätiger Eltern, um entsprechende und gute Angebote 
entwickeln zu können. Gute Kooperationen von Jobcentern und Jugendämtern vor Ort sind 
dabei eine hilfreiche Grundlage. 

Die Berücksichtigung bedarfsgerechter Kinderbetreuung bleibt an der Schnittstelle von Ju-
gendhilfe und Arbeitsmarktpolitik eine der zentralen Herausforderungen bei der Unterstützung 
von (Allein-)Erziehenden, vor allem von Frauen und hier insbesondere im SGB II. Vor diesem 
Hintergrund fand am 26. Februar 2019 der Workshop „Bedarfsgerechte Formen der Kinderbe-
treuung – gute Kooperationen von Jobcentern und Jugendämtern“ in Essen statt. Die G.I.B. 
hatte diese Veranstaltung, die aus Mitteln des Landes NRW und des Europäischen Sozialfonds 
(ESF) gefördert wurde, im intensiven Austausch mit dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales des Landes NRW (MAGS NRW), dem Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge 
und Integration des Landes NRW und der Regionaldirektion NRW (RD NRW) der Bundesagen-
tur für Arbeit (BA) vorbereitet. Eingeladen waren Vertreterinnen und Vertreter von Jobcentern 
und Jugendämtern in NRW, hier insbesondere Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeits-
markt, Fallmanager/-innen und Integrationsfachkräfte sowie Fach- und Führungskräfte der 
Jugendämter aus dem Bereich „Kinderbetreuung“. Im Mittelpunkt stand – neben der bedarfs-
gerechten Kinderbetreuung – das Thema „Kooperation von Jobcentern und Jugendämtern“. 

Die Veranstaltung beschäftigte sich mit Stand, Herausforderungen und Perspektiven in der 
Kinderbetreuung im Kontext der Landesarbeitspolitik – insbesondere wie (weibliche) Leistungs-
beziehende bei der Vermittlung in Arbeit, Ausbildung oder Fördermaßnahmen durch bedarfs-
gerechte Formen der Kinderbetreuung unterstützt werden können. Gemeinsam wurden Her-
ausforderungen benannt und mögliche Lösungen diskutiert. Beispiele vermittelten Anhalts-
punkte, wie in der Praxis bedarfsgerechte Formen der Kinderbetreuung in Abstimmung mit 
Jobcentern und Jugendämtern gestaltet werden können. Hier wurden auch auf Unterschiede 
zwischen den Situationen in Kreisen und in Großstädten eingegangen. 

Über 100 Teilnehmende waren der Einladung nach Essen gefolgt und nutzten die Gelegenheit 
für Vernetzung und fachlichen Austausch (u. a. im Open-Space-Format). Gemeinsam wurden 
die vielgenannten Herausforderungen besprochen und gute Praxiserfahrungen ausgetauscht. 
Hierzu brachten alle Teilnehmenden ihre eigene Fachexpertise ein. Diskussion und Austausch 
entstanden entlang zahlreicher Praxisbeispiele – insbesondere solche aus Kooperationen von 
Jobcentern und Jugendämtern, die Referent/-innen in Tischgesprächen und Arbeitsgruppen 
im Rahmen der Tagung vorstellten. Ihnen gebührt ein besonderer Dank der G.I.B. 
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Nach den Arbeitsgruppen kamen die Teilnehmenden letztmalig im Plenum zusammen. In kur-
zen Blitzlichtern wurde aus den Arbeitsgruppen berichtet. Hiernach verabschiedeten sich MAGS 
NRW, MKFFI NRW, RD NRW und die G.I.B. bei den verbliebenen Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern nach einem langen und ergebnisreichen Arbeitstag und bedankten sich für den in-
tensiven und konstruktiven Austausch. Die Ergebnisse dieser Tagung können Sie den folgen-
den Seiten entnehmen. 

2. Kinderbetreuung an der Schnittstelle zur Arbeitsmarktpolitik – 
Arbeitsmarktpolitik an der Schnittstelle zur Kinderbetreuung  

Am Vormittag führten Stefan Kulozik (MAGS NRW), Dagmar Friedrich (MKFFI NRW) und Astrid 
Berger-Fels (RD NRW) mit Statements in das Veranstaltungsthema ein – jeweils aus Perspek-
tive der Landesarbeitspolitik und der Landespolitik für Kindertagesbetreuung und frühkindliche 
Bildung. Alle drei warben – mit Blick auf Erziehende und ihre Kinder – eindringlich für den Wert 
und Nutzen lokaler Kooperationen zwischen Jugendämtern und Jobcentern. 

Stefan Kulozik (MAGS NRW) lobte die Mitarbeitenden aus Jobcentern und Jugendämtern für 
ihr wirkungsvolles Agieren vor Ort. Er ermutigte die Jobcenter, dort, wo es gut läuft, weiterhin 
in kooperativen Netzwerken im Bereich Kinderbetreuung zusammenzuarbeiten, um Erziehende 
auf ihrem Weg in den Arbeitsmarkt zu unterstützen. Er ermutigte auch diejenigen, die in Kom-
munen tätig sind, in denen die Zusammenarbeit noch nicht so gut läuft, auf die Partner in den 
Jugendämtern zuzugehen. Solange Bund und Land bestimmte Rahmenbedingungen nicht zeit-
nah verändern können, komme es auf die Akteure vor Ort an: Hier gelte es miteinander zu 
arbeiten, statt aneinander vorbei. 

Dagmar Friedrich (MKFFI NRW) dankte den anwesenden Fach- und Führungskräften aus den 
Jugendämtern für ihr Engagement und wies auf die enormen Entwicklungen der vergangenen 
Jahre und das bislang Erreichte hin. Allerdings sei insbesondere vor dem Hintergrund demo-
grafischer Entwicklungen und wachsender Betreuungsbedarfe der weitere Ausbau der Betreu-
ungsangebote erforderlich. In den Kommunen sei die Situation unterschiedlich. Umso wichti-
ger sei es, dass die Akteure vor Ort zusammenarbeiten würden, um den konkreten Bedarfen 
entsprechen und unter den jeweiligen Rahmenbedingungen das Beste für Erziehende und de-
ren Kinder bewirken zu können. Das Land wird sich für weitere Verbesserungen stark machen. 
Die kommende Reform des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) wird – wenn sie wie geplant verab-
schiedet wird - ab dem Kindergartenjahr 2020/2021 u. a. für eine bessere Finanzausstattung 
der Kitas sorgen. Hierfür sollen Landes-, Bundes und kommunale Mittel eingesetzt werden. 
Zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf soll künftig mit zusätzlichen finan-
ziellen Mitteln mehr Flexibilität in der Kindertagesbetreuung ermöglicht werden – z.B. durch 
verlängerte Öffnungszeiten der Kindertageseinrichtungen oder Zusatzangebote in der Kinder-
tagespflege. 1 

                                           

 
1 Nachtrag: Am 29.11.2019 verabschiedete der Landtag von Nordrhein-Westfalen die Reform des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz). 
Siehe hierzu Pressemitteilung des MKFFI NRW vom 29.11.2019 

https://www.mkffi.nrw/pressemitteilung/minister-stamp-mehr-chancen-fuer-unsere-kinder-und-familien
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Auch Astrid Berger-Fels (RD NRW) dankte den Anwesenden für ihre Arbeit vor Ort. Sie richtete 
sich insbesondere an die Vertreter/-innen der Jobcenter und erinnerte daran, welchen wichti-
gen Beitrag sie für eine gute Entwicklung der Kinder leisten können. Eine im Dezember 2018 
veröffentlichte Studie des Institutes für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) ergab, dass 
Kinder von Eltern, die Arbeitslosengeld II bezogen und gefördert wurden, später leichter einen 
Ausbildungsplatz oder eine Arbeit fanden – und später perspektivisch für sich selbst sorgen 
konnten. Auch Astrid Berger-Fels warb für eine gute Kooperation von Jobcentern und Jugend-
ämtern vor Ort – denn nur gemeinsam ließen sich häufig individuelle Barrieren der Erziehenden 
auf dem Weg in den Arbeitsmarkt aus dem Weg räumen. 

3. Tischgespräch mit Jobcentern und Jugendämtern zu Koopera-
tionen und neuen Handlungsfeldern an der Schnittstelle von
Kinderbetreuung und Arbeitsmarktpolitik

An die Statements von MAGS NRW, MKFFI NRW und RD NRW schloss sich am Vormittag des 
26. Februar 2019 ein von Karin Linde und Oliver Schweer (beide G.I.B.) moderiertes Tischge-
spräch mit Vertreter/-innen zweier Jugendämter und der mit ihnen kooperierenden Jobcenter 
an. In diesem Gespräch wurden erste Beispiele guter Praxis von Kooperationen und neuer 
Handlungsfelder vorgestellt. Vermittelt wurden diese Einblicke in gute Praxis von Wolfgang 
Rüting (Kreisjugendamt Warendorf) und Martin Hanewinkel (Jobcenter Kreis Warendorf) sowie 
Irene Pawellek (Integrationscenter für Arbeit Gelsenkirchen – das Jobcenter) und Ann-Kathrin 
Claaßen (GeKita – Gelsenkirchener Kindertagesbetreuung). Die von den Gesprächsteilneh-
mer/-innen geschilderten Erfahrungen standen ein stückweit stellvertretend für bestimmte 
Rahmenbedingungen (fördernde und hemmende Faktoren), wie sie je spezifisch in Kreisen 
und in kreisfreien Großstädten vorliegen können (u. a. Stichworte „Mobilität“, „Erreichbarkeit“, 
„soziale Netzwerke“). Die Gesprächspartner/-innen vermittelten lebhaft und konkret, „was 
funktioniert“ und „wo es auch mal hakt“. Beide „Regionen“ hatten auch mindestens eine Ge-
meinsamkeit – sie waren an dem mit ESF-Landesmitteln geförderten Projekt „Neue Wege 
NRW“ beteiligt. Gelsenkirchen war in diesem Projekt Modellregion (2011/12), der Kreis Wa-
rendorf Transferregion (2013-15). „Neue Wege NRW“ wurde gemeinsam vom Institut Arbeit 
und Qualifikation der Universität Duisburg-Essen und dem Institut für Innovation & Bildung 
(innovaBest) durchgeführt. Ziel des Projektes war die Implementierung kooperativer Instru-
mente zur Förderung einer rechtskreisübergreifenden Zusammenarbeit im Rahmen des beruf-
lichen (Wieder-)Einstiegs von Müttern und Vätern in NRW.  

Die Zusammenarbeit von Jugendämtern und Jobcentern stand im Mittelpunkt dieses Ge-
sprächs, so wurden die Entstehungsgeschichte und die aktuelle Situation der Zusammenarbeit 
im Kreis Warendorf und in Gelsenkirchen beleuchtet. Eine wichtige Frage betraf auch die 
Grundlage der Zusammenarbeit vor Ort: Hier wurde auf die Rahmenvereinbarung zur Koope-
ration zwischen Jobcenter Gelsenkirchen und dem Jugendamt Gelsenkirchen eingegangen, die 
im Jahre 2011 eine bereits seit 2007 bestehende Zusammenarbeit formal dokumentierte. Diese 
Kooperationsvereinbarung gilt weiter fort; die Zusammenarbeit funktioniert gut und wird 
kontinuierlich vor Ort gelebt – z. B. über einen regelmäßigen Austausch von Jobcenter und

https://www.iab.de/de/informationsservice/presse/presseinformationen/kb2718.aspx
https://www.neue-wege-nrw.de/
https://www.neue-wege-nrw.de/
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GeKita. Irene Pawellek betonte vor allem, dass die zeitliche Nähe der Schaf-fung der Stellen 
der Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt (BCA) und der Start des ESF-
Landesprojekts „Neue Wege NRW“ (2011/12) einen positiven Effekt auf die Qualität der 
Kooperation vor Ort hatte. Die Zusammenarbeit wurde stetig ausgebaut. Fünf Kitas bzw. 
Familienzentren waren von Anfang an beteiligt. In diesem Zuge gelang auch die Ansprache 
arbeitsmarktpolitischer Zielgruppen über die Familienzentren. Nach wie vor bestehen in Gel-
senkirchen zwei grundlegende Vereinbarungen von Jobcenter und GeKita: Das Jobcenter 
vermittelt geeignete arbeitslose Leistungsberechtigte an GeKita, um diese als Fachkräfte für 
die Kinderbetreuung einzusetzen oder zu qualifizieren. Und das Jobcenter – respektive die 
BCA – meldet sich bei GeKita, wenn Betreuungsbedarf besteht, um eine 
Arbeitsvermittlung erfolgreich durchzuführen. Jobcenter und Jugendamt schaffen so 
idealerweise eine „Win-Win-Situation“. 

Wolfgang Rüting vom Kreisjugendamt des Kreises Warendorf beschrieb die Situation im Kreis 
Warendorf: Im Kreis Warendorf gibt es seit Jahren (2008) eine schriftliche Kooperationsver-
einbarung von Jobcenter und Kreisjugendamt. Das Kreisjugendamt ist für 10 der 13 kreisan-
gehörigen Städte des Kreises Warendorf zuständig. Daneben gibt es noch drei kreisangehörige 
Städte mit einem eigenen Jugendamt. Martin Hanewinkel vom Jobcenter Kreis Warendorf er-
gänzte, dass ein wichtiger Treiber des Kooperationsprozesses der § 16a SGB II war – hier gab 
es ab 2006/2007 mit allen relevanten behördlichen Schnittstellenakteuren Kooperationsverein-
barungen von Seiten des Jobcenters zu den kommunalen Eingliederungsleistungen. Eine qua-
litative Weiterentwicklung (Festigung von Abläufen; Einbau der Familienzentren in Abläufe) 
erfolgte dann im Rahmen der Transferphase von „Neue Wege NRW“ (2013 – 2015). Neben 
der Vereinbarung zur Kinderbetreuung und den arbeitsmarktpolitischen Angeboten des Job-
centers gibt es gegenwärtig Vereinbarungen zum Bildungs- und Teilhabepaket, zum Über-
gangsprozess nach § 16h SGB II und im Zusammenhang mit § 41 SGB XIII (Hilfe für junge 
Volljährige, Nachbetreuung). Wolfgang Rüting und Martin Hanewinkel betonten die sehr gute 
Angebotssituation im Kreis Warendorf. Begrenzte Ressourcen würden hier eher im Randzeiten-
bereich liegen. Von Seiten des Jobcenters kann aufgrund der guten Grundversorgung in der 
Kinderbetreuung sogar offensiv auf § 10-Fälle (u. a. leistungsberechtigte Erziehende mit Kin-
dern im Alter von unter 3 Jahren) zugegangen und arbeitsmarktpolitische Angebote gemacht 
werden. Im Jahresverlauf 2019 würde es auch bald ein Angebot für erziehende Frauen mit 
Fluchthintergrund geben. 

Als ein Fazit des Tischgesprächs kann gezogen werden, dass es mindestens zwei wichtige 
Grundlagen der guten und erfolgreichen Kooperationen sowohl in Gelsenkirchen, als auch im 
Kreis Warendorf gibt: Zum einen der grundsätzliche Wille zur Zusammenarbeit und zum ande-
ren das gemeinsame Ziel, dass eine Vermittlung in Arbeit nicht an einer fehlenden Kinderbe-
treuung scheitern dürfe. In beiden Regionen werden dabei immer auch die Bedarfe der Kinder 
und der Erziehenden mitberücksichtigt – ein herausforderndes Unterfangen im Kräftefeld zwi-
schen Arbeitsmarkt und Familie, dem sich landesweit täglich die Fach- und Führungskräfte aus 
Jugendämtern und Jobcentern stellen. 
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4. Kooperation der Regelsysteme SGB II und SGB VIII: Frauen 
in Arbeit bringen, Kinder fördern – was hilft, was braucht es 
noch? – ein Austausch im Open Space 

An die Statements und das Tischgespräch schloss sich eine gemeinsame Arbeitsphase der über 
100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum Dachthema „Frauen in Arbeit bringen – Kinder för-
dern: Welche Erfahrungen haben Sie vor Ort gemacht – Was gelingt gut? – Was braucht es 
noch?“ an. Diese Arbeitsphase fand in Anlehnung an das Open Space-Format statt. Open 
Space ist eine Großgruppenmethode, die eintägig oder für mehrere Tage durchgeführt werden 
kann, um gute Ideen zu komplexen Themenfeldern zu entwickeln. Im Rahmen dieser Tagung 
wurde ein „offener Raum“ für eine Stunde angeboten; die G.I.B. schlug Teilthemen vor, die 
an den 11 Thementischen ausgelegt wurden. Die Diskussionsgruppen arbeiteten selbst orga-
nisiert ohne sogenannte Themengeber/-innen. Die über 100 Teilnehmenden verteilten sich 
nach Interesse an einem der 11 Thementische und diskutieren frei in einer kleinen Gruppe, 
die nach Belieben gewechselt werden konnte. Es entstand ein intensiver Austausch zu den 
folgenden 11 Spezialthemen: 

 Bedarfsgerechte Öffnungszeiten passend zu welcher Arbeit? 
 Wechsel von Kita in die Schule – wie den Job anpassen? 
 Sprachförderung und Kinderbetreuung? 
 Träger bieten Qualifizierung und Kinderbetreuung – was klappt? 
 Arbeitgeber mit Schichtarbeitssystemen – wo bleibt die Familie? 
 § 16a SGB II – welche Nutzungsmöglichkeiten sind denkbar/umsetzbar? 
 Kooperation mit Familienzentren – Lösung für den Wiedereinstieg? 
 Notwendige Kooperationen wer wie mit wem? 
 Private Netzwerke zur Kinderbetreuung? 
 Lösungen für Randzeiten vor und nach Kita/Grundschule? 
 Personal in der Kinderbetreuung – Engpass oder nicht? 
Wichtige Aussagen, Fragen und Stichworte wurden auf einem Flipchart festgehalten. Die Er-
gebnisse finden Sie auf den folgenden Seiten fotoprotokollarisch dokumentiert: 
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Bedarfsgerechte Öffnungszeiten passend zu welcher Arbeit? 
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Arbeitgeber mit Schichtarbeitssystemen – wo bleibt die Familie? 
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Wechsel von Kita in die Schule – wie den Job anpassen? 
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Träger bieten Qualifizierung und Kinderbetreuung – was klappt? 
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Sprachförderung und Kinderbetreuung? 
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§ 16a SGB II – welche Nutzungsmöglichkeiten sind denkbar/umsetzbar? 
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Personal in der Kinderbetreuung – Engpass oder nicht? 
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Lösungen für Randzeiten vor und nach Kita/Grundschule? 
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Notwendige Kooperationen - wer wie mit wem? 
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Kooperation mit Familienzentren – Lösung für den Wiedereinstieg? 
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Private Netzwerke zur Kinderbetreuung? 

 
  



 Bedarfsgerechte Formen der Kinderbetreuung 
 

20  
 

5. Fotoprotokolle und Ergebnisse der Arbeitsgruppen 
In fünf thematisch unterschiedlichen Arbeitsgruppen moderierten sogenannte „Tandems“ aus 
Berater/-innen der G.I.B. und Mitarbeiter/-innen von MAGS NRW, MKFFI NRW und RD NRW 
Seite an Seite. In den Arbeitsgruppen hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer noch einmal 
die Gelegenheit zum fokussierten Austausch entlang konkreter Praxisbeispiele. Die Arbeits-
gruppen fanden zu folgenden Themen statt: 

 Schnittstellen in den Bereichen Arbeitsmarktförderung, Sprachförderung und Kinderbe-
treuung. 

 Flexibilität der Angebote in der Kinderbetreuung. 
 Qualifizierung und Beschäftigung Erwerbsloser in Tätigkeitsfeldern zur Betreuung von 

Kindern. 
 Betriebsnahe Formen der Kinderbetreuung. 
 Kooperationsvereinbarungen von Jobcentern und Jugendämtern. 
 
Arbeitsgruppe 1: Kinderbetreuung im Kontext von Sprachförderung und Ar-
beitsförderung 
Moderation:  Oliver Schweer (G.I.B.) 

Ko-Moderation: Stefan Kulozik (MAGS NRW) 

Input: Anja Bannat (GEBA, Münster) und Sandra Soppe (Jobcenter Solingen) 

Im Mittelpunkt dieser Arbeitsgruppe stand der Erfahrungsaustausch zu den lokal unterschied-
lichen Herausforderungen an den Schnittstellen von Arbeitsmarktförderung, Sprachförderung 
und Kinderbetreuung. Erste wichtige Impulse zu diesem komplexen Thema leisteten die In-
putbeiträge von Anja Bannat (GEBA, Münster) und Sandra Soppe (Jobcenter Solingen). Anja 
Bannat stellte Vorgeschichte, Entwicklung und Umsetzung eines Integrationskurses und einer 
AVGS-Maßnahme mit integrierter Kinderbetreuung dar. Ihr Vortrag machte deutlich, dass bei 
derart komplexen Vorhaben nur ein gemeinsames Interesse aller relevanten Akteure am Ge-
lingen dann auch tatsächlich zu einem Erfolg führen kann. Sandra Soppe verdeutlichte, wie 
um die Angebote der Sprachförderung und um Arbeitsmarktdienstleistungen „herum“ Kinder-
betreuung in Anlehnung an die unterschiedlichen Altersgruppen der Kinder organisiert werden 
kann (siehe auch Abbildung). Auch betonte sie, wie wichtig es ist, Transparenz über die An-
gebote der Kinderbetreuung in der Stadt zu erzeugen. Die Inputbeiträge halfen dabei, Heraus-
forderungen, Probleme und mögliche Lösungen bei dieser Schnittstellen-Thematik aufzuzei-
gen. Schon entlang der Vorträge entstand durch Reaktionen und Anmerkungen der Teilneh-
mer/-innen der AG eine produktive Diskussion. Weitere spannende Einblicke brachte der Aus-
tausch entlang einiger, weniger Leitfragen, die hier kurz zusammengefasst sind: 

Angebote, die gut funktionieren und Stellen, an denen es „haken“ kann: 

 Die Landesregierung fördert Kinder aus Flüchtlingsfamilien über sogenannte Brückenpro-
jekte aus dem Sonderprogramm „Kinderbetreuung in besonderen Fällen“. Diese Projekte 
funktionieren richtig gut. Sie mögen lange und nachhaltig gefördert werden. 

https://www.kita.nrw.de/jugendaemter-traeger/integration-von-kindern-mit-fluchterfahrung
https://www.kita.nrw.de/jugendaemter-traeger/integration-von-kindern-mit-fluchterfahrung
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 Es lohnt, Kooperationsvereinbarungen abzuschließen, um die Zusammenarbeit – auch un-
abhängig von Personen – auf eine nachhaltige Grundlage zu stellen.  

 Wenn es hakt, dann häufig an Mobilität (Erreichbarkeit von Angeboten) und mangelnder 
Transparenz (Sichtbarkeit von Angeboten). 

Wenn es Probleme/Herausforderungen gibt: Welche Lösungen helfen? 

 Wichtig ist das Aufeinanderzugehen der verantwortlichen Akteure: Kommunikation und 
Kooperation.  Deutlich machen, „was geht und was nicht möglich ist“. 

 Fähigkeit, Kompromisse einzugehen und „Grenzen zu überwinden“. 

Zukunftswünsche: Was fehlt momentan? 

 U3-Plätze sollten auch für ältere Kinder geöffnet werden können. Das erweitert im 
wahrsten Sinne des Wortes die Spielräume. 

 Bei der Finanzierung von Kinderbetreuungsplätzen sollte eine Anteilsfinanzierung mit Mit-
teln des BAMF ermöglicht werden. 
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Arbeitsgruppe 2: Flexibilität der Angebote in der Kinderbetreuung  
Moderation: Albert Schepers und Annes Sabine Meise, G.I.B. 

Ko-Moderation: Tanja Grümer, MKFFI NRW 

Referentin: Ilka Mees, Jugendamt Essen und Antje Beierling, Verband alleinerziehender Mütter 
und Väter (VAMV NRW e.V.) 

Zur Erläuterung des in Essen praktizierten und kommunal geförderten Angebots der ergän-
zenden Kinderbetreuung „Sonne, Mond & Sterne“ (Anbieter VAMV NRW e.V.) wurde zunächst 
der Förderansatz auf dem folgenden Fact Sheet zusammenfassend dargestellt.  
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Resümee: 

1. Es gibt in allen Kommunen einen Bedarf an Randzeiten-Kinderbetreuung, der in den meis-
ten Fällen individuell über die Eltern organisiert und über die jeweiligen Jugendämter fi-
nanziert wird. 

2. Beim Projekt „Sonne – Mond und Sterne“ sichert das Jugendamt Essen die verlässliche 
Finanzierung, dies implizierte einen langen Vorlauf über die politischen Gremien. Träger 
des Projektes ist der Verein alleinerziehender Mütter und Väter (VaMV). 

3. Für Jobcenter ist der § 16a kein verallgemeinerbarer Finanzierungsansatz, eine Alternative 
ist der § 11b, mit dem ein Freibetrag für Aufstocker gewährt werden kann. Da viele Allein-
erziehende mit Kinderbetreuungsbedarf Aufstocker sind, kann dies ein Förderansatz sein. 
Wünschenswert wären aber bessere rechtliche Rahmenbedingungen für Jobcenter, sodass 
diese ein verlässlicher Finanzierungspartner werden können. 
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Arbeitsgruppe 3: Kindertagesbetreuung als Beschäftigungsfeld und Qualifi-
zierungsziel 

Moderation: Karin Linde, G.I.B.  

Ko-Moderation: Katja Trawny, MAGS NRW 

Referentin: Stephanie Schmidt, Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit NRW 

Stephanie Schmidt stellte zunächst ausgewählte Fakten zum Teilarbeitsmarkt der Erzieher/ 
-innen und Informationen zum Bundesprogramm Fachkräfteoffensive Erzieherinnen/Erzieher 
(https://www.bmfsfj.de/blob/131404/18d38040fe0b1661dc0550d1db189349/fachkraefteof-
fensive-erzieherinnen-erieher-giffey-data.pdf) dar. Thesen und gesetzliche Rahmenbedingun-
gen wurden auf einer Wandzeitung zusammengefasst.  

Karin Linde fasste zwei aktuelle Studien zusammen, mit NRW-bezogenen Daten zum Arbeits-
markt der Fachkräfte in der Kinderbetreuung- und -erziehung und Daten zur Kindertages-
pflege. Die ausgewählten Ergebnisse bezogen sich auf „Blickpunkt Arbeitsmarkt: Fachkräfte in 
der Kinderbetreuung und -erziehung“ (Hrsg. Bundesagentur für Arbeit, Sept 2018) und „Fach-
kräftebarometer Frühe Bildung“ (Hrsg. Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte, 
München 2017). Die Vortragsfolien sind im Folgenden beigefügt.  

Nach den beiden Vorträgen diskutierten die AG-Teilnehmenden die Bedarfslage zu unter-
schiedlichen erziehenden Tätigkeitsfeldern und die Fragen: Gibt es Chancen im Arbeitsmarkt-
segment für Erwerbslose? Welche Integrationschancen bieten sich für arbeitsmarktliche Ziel-
gruppen, wie z. B. Langzeitarbeitslose, Wiedereinsteiger/-innen, Alleinerziehende, Geflüchtete, 
Behinderte in den Tätigkeitsfeldern zur Betreuung von Kindern unterhalb des Niveaus von 
Erzieher/-innen? Welche Möglichkeiten bieten das Teilhabechancengesetz und das Qualifizie-
rungschancengesetz? Die Diskussion wurde auf der folgenden Wandzeitung dokumentiert.  

 

https://www.bmfsfj.de/blob/131404/18d38040fe0b1661dc0550d1db189349/fachkraefteoffensive-erzieherinnen-erieher-giffey-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/blob/131404/18d38040fe0b1661dc0550d1db189349/fachkraefteoffensive-erzieherinnen-erieher-giffey-data.pdf
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Arbeitsgruppe 4: Betriebsnahe Formen der Kinderbetreuung 

Moderation: Katja Sträde, G.I.B. 

Ko-Moderation: Barbara Hordt, G.I.B. 

Im Rahmen der AG Betriebsnahe Formen der Kinderbetreuung wurden, vor dem Hintergrund 
besserer Lösungen für Erziehende und Alleinerziehende, zunächst unterschiedliche Formen 
betrieblich unterstützter Kinderbetreuung skizziert und ihre Praxistauglichkeit diskutiert.  

Folgende Ergebnisse wurden festgehalten: 

 Vom Kulturwandel in den Unternehmen profitieren JC-Kundinnen indirekt
 Kosten für Randzeiten über §16a
 AGS Jobcenter sollten für Kinderbetreuung aufgeschlossen werden
 Kooperationen mit Jobcenter AGS werden als zu schwierig eingestuft
 Verbindliche Arbeitszeiten notwendig, z. B. für Busfahrerinnen
 Arbeitsfelder müssen entwickelt werden
 Neuorganisation von Arbeit für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
 Verbindliche Regelungen für Alleinerziehende (Steuerung, Priorisierung, Aufnahmekrite-

rien)

Folgende konkrete Ansatzmöglichkeiten ergeben sich: 

 Benötigt wird eine „Stelle“, die die Koordination und Arbeit in die Hand nimmt
 Gemeinsame Sprechstunden von Jugendamt und Jobcenter für Alleinerziehende
 Jobcenter sollten die Möglichkeiten des §16a Nr. 1 stärker nutzen
 Arbeitszeitberatung für Unternehmen/Wissen um Beratungsmöglichkeiten im AGS der

Jobcenter
 Verbindliche Regelungen für Alleinerziehende (Steuerung, Priorisierung, Aufnahmekrite-

rien)
Forderungen an MKFFI:
o Wesentlich mehr Geld über KiBiz-Reform ins System
o Vertretungsregelungen bei Krankheit der Tagesmutter (KiBiz-Reform)
o Mehr Geld für flexible Angebotsformen (KiBiz)
o Springrinnen-Pool für Tagesmütter – wer ist zuständig? Kommune?
o Netzwerke zur Kooperation (Arbeit-Kinderbetreuung)
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Arbeitsgruppe 5: Kooperationsvereinbarungen von Jobcentern und Jugend-
ämtern 

Moderation:   Anne Gollenbeck, G.I.B. 

Ko-Moderation:   Sabrina van Santen, MAGS NRW 

Referentinnen:  Irene Pawellek, BCA Jobcenter Gelsenkirchen 

   Ann-Kathrin Claaßen, GeKita – Gelsenkirchener Kindertagesbetreuung 

 

Input Irene Pawellek und Ann-Kathrin Claaßen zu folgenden Aspekten: 

 Entstehungsgeschichte der regionalen Rahmenvereinbarung zur Kooperation zwischen 
Jobcenter und Jugendamt 

 Wie wird die Kooperation aktuell gelebt und umgesetzt? Herausforderungen/Problem-
stellungen/Lösungsansätze/weitere Netzwerkpartner usw. 

 Vorteile für die beteiligten Partner  
 Vorteile für die Eltern  
 Klärung von offenen Fragen aus der Plenumsdiskussion vom Vormittag 
 

Diskussionsfragen: 

 Wie stellt sich die Situation bei den Teilnehmenden dar?  
 
 Wie läuft die Zusammenarbeit zwischen Jobcenter und Jugendamt bzw. Jugendämtern? 
 
 Gibt es bereits strukturelle Formen der Zusammenarbeit?  

o Wie sehen diese aus? Wer sind die beteiligten Netzwerkpartner? 
o Was funktioniert gut? 
o Wo werden Handlungsbedarfe gesehen? 
o Gibt es bereits erste Lösungsideen? 

 

 Welche Wünsche haben die Teilnehmenden an eine Rahmenvereinbarung zur Koopera-
tion? 

o Wie sollte diese in fünf/zehn Jahren gelebt bzw. umgesetzt werden? 
o Wer sollte daran wie beteiligt sein? 
o Wie können die bisherigen Erfahrungen und das heute Gehörte dafür hilfreich 

sein? 
o Welche weiteren Unterstützungsbedarfe werden gesehen? 

Die Teilnehmenden erhielten als Tischvorlagen die Rahmenvereinbarung aus Gelsenkirchen 
aus dem Jahr 20122 und Informationen zu aktuellen Angeboten zur Kinderbetreuung aus Gel-
senkirchen. 

                                           

 
2 Entstanden im Zusammenhang mit dem ESF-geförderten Projekt „Neue Wege NRW“, umgesetzt durch innovaBest und durch 
das Institut Arbeit und Qualifikation der Universität Duisburg-Essen: https://www.iaq.uni-due.de/projekt/sites/neuewege/. Unter 
diesem Link finden Sie auch das von innovaBest und IAQ erstellte Transferhandbuch zum Projekt mit vielen weiteren Anlagen. 

https://www.iaq.uni-due.de/projekt/sites/neuewege/
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Anhang 

Beispiel Jobcenter Aachen: Erstattung von Kinderbetreuungskos-
ten:  
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6. Präsentationen 
 

Schnittstellen in den Bereichen Arbeitsmarktförderung, Sprachförderung und Kinderbetreu-
ung, Umsetzungsbeispiel in der Stadt Münster, Anja Bannat, Gesellschaft für Berufsförderung 
und Ausbildung mbH 

 

AG 3: Qualifizierung und Beschäftigung Erwerbsloser in Tätigkeitsfeldern zur Betreuung von 
Kindern, Karin Linde, G.I.B. 

 

AG 4: Betriebsnahe Formen der Kinderbetreuung – und wie Jobcenter diese initiieren können, 
Katja Sträde, G.I.B. 
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Schnittstellen in den Bereichen 
Arbeitsmarktförderung, Sprachförderung 

und Kinderbetreuung

Umsetzungsbeispiel in der Stadt Münster

Anja Bannat
Gesellschaft für Berufsförderung und Ausbildung mbH
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Akteure und Ausgangssituation
Stadt Münster

Sozialamt der Stadt Münster –
Koordination Sozialdienst für Flüchtlinge

Amt für Kinder, Jugendliche und 
Familien

Jobcenter Stadt Münster 
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Akteure und Ausgangssituation
Stadt Münster

Fachkräftemangel 
Erzieher/in –

wie sollen 
Fachkräfte 

akquiriert werden?

Raumknappheit 
und hohe 

Mietkosten –
wie soll das 

gehen?

Kinder-
betreuung –

allein 
kommunale 
Aufgabe!?

Entscheidungs-
grundlage unklar  –
wie soll überhaupt 

entschieden 
werden?

Die Bedarfe sind 
nicht abgesichert! 
Wollen die Mütter 

überhaupt? Keine 
Einnahmesicherheit 

–
wer trägt das 

Finanzierungsrisiko?

Das erste Arbeitstreffen:

Wer trägt die Kosten 
für den 

Versicherungsschutz 
der Kinder
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Akteure und Ausgangssituation
Stadt Münster

Was wollen 
wir eigentlich?
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Planungsphase

Definition Anforderungen
• Betreuungskräfte
• Räume Amt für Kinder, Jugendliche 

und Familien

Voraussetzung 
für Spielgruppen 
muss erfüllt sein

Bedarf qualitativ 
und quantitativ 

gegeben
Bedarfsabklärung
• quantitativ
• qualitativ Koordination Sozialdienst 

für Flüchtlinge
Jobcenter Stadt Münster 
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Planungsphase

Voraussetzung 
für Spielgruppen 
muss erfüllt sein

Bedarf qualitativ 
und quantitativ 

gegeben

Personalakquise Jobcenter Stadt Münster
GEBA

Raumakquise
GEBA

Finanzierung
GEBA

Testung der potentiellen 
Teilnehmenden GEBA

TUM Münster
BAMF

44



26.02.2019

Planungsphase

Raumakquise
GEBA

Finanzierung
GEBA

Testung der potentiellen 
Teilnehmenden GEBA

TUM Münster
BAMF

Personalakquise Jobcenter Stadt Münster
GEBA

potentielle Betreuungskräfte 
aus dem SGB II-Leistungsbezug

keine Räume verfügbar

Problem: 
„Doppelfinanzierungsverbot“

(noch) nicht ausreichend 
Personen für eine Kursform
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Planungsphase

Raumakquise
GEBA

Gemeinde St. Clemens

Finanzierung
GEBA

Testung der potentiellen 
Teilnehmenden GEBA

BAMF
Flüchtlingsinitiative Hiltrup

Netzwerkarbeit mit Gemeinden 
und Flüchtlingsinitiativen in 
Münster – kostenfreie 
Raumbereitstellung!

Personalkostenzuschuss durch 
Einsatz von LZA
Sachkostenzuschuss durch 
Sozialamt

keine absolut gesicherte 
Teilnehmerzahl
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Umsetzung

• 3 von 10 Kinder anwesend, daher zeitintensive Nachbesetzung
durch alle Beteiligten

• positive Entwicklung der Kursteilnehmer/innen

• AVGS-Maßnahme zur sozialen und beruflichen Erstorientierung von Müttern
• zweiter Integrationssprachkurs mit Kinderbetreuung Start 05.03.2019

• vereinzelt: Loslöseproblematik von Mutter und Kind - Gefährdung
der Kursteilnahme

• Finanzierungslücke

• Entwicklungszuwächse der Kinder (sprachlich und sozial)

• berufliche Perspektiven der Betreuungskräfte

Wir machen 
weiter!

47



26.02.2019

Ausblick – wie geht es weiter?

Zielsetzung
zentrales, kontinuierliches, träger- und kursübergreifendes 
Kinderbetreuungsangebot

Herausforderungen
• Finanzierung
• zentrale Koordination
• Raumbedarf

• Kurseinstiege können zeitnah realisiert werden
• kontinuierliche Auslastung der Betreuungsplätze –

Nachbesetzungsmöglichkeiten gegeben
• elternbegleitete und bezugsorientierte Eingewöhnung U3
• längerfristige berufliche Perspektive der Betreuungskräfte
• ggfs. Betreuung von Geschwisterkindern in den Ferien
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Ausblick – wie geht es weiter?

mögliche Ansätze

• Garantievergütung der Kinderbetreuungskosten
(analog Kursabrechnung)

• Einbezug von kommunalen Mitteln

• ergänzende Fehlbedarfsfinanzierung
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Fragen, Anregungen, Rückmeldung?

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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Bedarfsgerechte Formen der Kinderbetreuung 
– gute Kooperationen von Jobcentern und
Jugendämtern, Essen, 26. Februar 2019

AG 3: Qualifizierung und Beschäftigung Erwerbsloser in 
Tätigkeitsfeldern zur Betreuung von Kindern

Karin Linde, G.I.B.
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Teilarbeitsmarkt Kinderbetreuung- Frühe Bildung

 Ausbau der Kindertagesbetreuung mit Rechtsansprüchen für
Kinder 0-6 J und unter 3 Jahren waren Grundlage für die
Erweiterung des Teilarbeitsmarkts Kinderbetreuung

 Ausgewählte Ergebnisse zweier Studien:

1. Fachkräftebarometer Frühe Bildung 2017, Hrsg.
Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte, Deutsches
Jugendinstitut

2. Blickpunkt Arbeitsmarkt: Fachkräfte in der Kinderbetreuung und
–erziehung, Hrsg. Bundesagentur für Arbeit, Sept. 2018

Folie 2
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Fachkräftebarometer Frühe Bildung 2017*, Hrsg. 
Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte/ DJI 

 Berufsfeld Kindertagesbetreuung – Frühe Bildung:
bedeutendes Arbeitsmarktsegment!

 Zahl der päd. Beschäftigten in Kindertageseinrichtungen
und Kindertagespflege bundesweit bei 615.000 Personen –
fast so groß wie Zahl der Lehrenden im allgemeinbildenden
Schulwesen mit 690.300

Wachstum der Beschäftigten in Kitas, incl. Verwaltung und
Hauswirtschaft: +61 % zwischen 2006 und 2016, d.h.
251.000 neue Arbeitsplätze

 Teilarbeitsmarkt Frühe Bildung mit überdurchschnittlichem
Beschäftigungswachstum (2012-2015 +15 %)

 Vergleich: Altenpflege +12 %, Krankenpflege +4% soziale
Berufe + 9 %

* Erste umfassende Bestandsaufnahme zum Personal in der Kindertagesbetreuung in Ausbildung und Beruf auf Basis der
Daten der amtlichen Statistik, 2014 und 2017 aktualisiert 

Folie 3
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Fachkräftebarometer Frühe Bildung 2017*, Hrsg. 
Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte/ DJI 

 Kita-Arbeitsplätze zu zwei Drittel bei freien Trägern, zu einem
Drittel bei Kommunen als öffentlichem Träger, seit 2007 konstant

 Kein Anwachsen von Teilzeitarbeit. Verhältnis
Teilzeit/Vollzeitarbeitsplätze seit 2007 konstant. 6 von 10 arbeiten
Teilzeit, aber kaum ungewollte Teilzeitverträge

 Grosse Bandbreite von Teilzeitarbeit: Gewachsener Anteil
vollzeitnaher TZ (+32 Std.) und kleiner TZ (> als 10 Std.)

 Weniger Fluktuation, höhere Verweildauer heute; 29 % der
Fachkräfte sind über 50 Jahre alt

 Berufe der frühen Bildung haben 90 % Frauenanteil
 Bedarf: mehr männliche Fachkräfte, mehr FK mit

Migrationshintergrund

Folie 4
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Fachkräftebarometer Frühe Bildung 2017*, Hrsg. 
Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte/ DJI 

Kitas:
 Stabiles Qualifikationsgefüge in Kitas: 70 % Fachkräfteanteil (=

Erzieher*in)
 Professionalisierungsgrad (Personal mit Hochschulabschluss) bis

2014 auf 5,3 % erhöht, seitdem Stagnation
 Reine Erzieher*innen-Teams oder Erzieher*in +Kinderpfleger*in

auf 43 % gesunken
 Tendenz zu mehr qualifikationsheterogenen Teamtypen:

akademisch erweiterte sozialpädagogische Teams,
heilpädagogisch erweiterte Teams und gemischte Teams auch mit
Personen ohne Berufsausbildung

 Insgesamt nur 2 % Beschäftigte in Kitas ohne Berufsausbildung

Folie 5
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Fachkräftebarometer Frühe Bildung 2017*, Hrsg. 
Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte/ DJI 

Kitas:
 Mitarbeiter*innen – Konstellation regional und nach Einrichtung

sehr unterschiedlich, aber tendenziell wachsend.
 Mittlere Teams (8-14 Beschäftigte)  mit 40 % häufigste

Einrichtungsform. In NRW 51 %
 Starker Rückgang kleiner Teams (2007-2016): von 60 % auf 38

%. Überwiegend in der U3-Betreuung tätig
 Grosse Teams überdurchschnittlich oft in Kitas mit langer

Öffnungsdauer (über 11 Std.), mit altersgemischten Kindern, mit
Kindern nichtdeutscher Familien

 Insgesamt zu geringe Leitungsressourcen in Kitas (13 % ohne
Leitung!)  bundesweit zusätzlicher Bedarf an Leitungsstellen

Folie 6
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Fachkräftebarometer Frühe Bildung 2017*, Hrsg. 
Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte/ DJI 

Kitas – Ausbildung und Beschäftigung – Tendenzen: 
 Erzieher*innen-Ausbildung(Fachschulen) stark wachsend bis

2014/2015, Beschäftigte Erzieher*innen: 385.000 (68 %)
bundesweit (i.V. Rückgang bei anderen schulischen
Ausbildungsgängen)

 Kinderpfleger*innen (7 Bundesländer, incl. NRW) abnehmende
Ausbildungstendenz und Ersatz durch Ausbildung zur
Sozialassistenz (12 Bundesländer). Beschäftigte
Kinderpfleger*innen in Kitas 64.500 (11 %), immer noch
zweitgrößte Gruppe im Arbeitsfeld. Absolventen*innen für
Weiterbildung zur/m Erzieher*in.

 Zweit- und Ergänzungskräfte (Berufsfachschule)zwischen 2006 –
2016 am stärksten in der Beschäftigung angestiegen

Folie 7
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Fachkräftebarometer Frühe Bildung 2017*, Hrsg. 
Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte/ DJI 

Kindertagespflege (Tagesmütter- Tagesväter):
i.V. kleinerer Teil des Kinderbetreungsarbeitsmarkts

 43.500 Erwerbstätige in der Kindertagespflege (2016)*
 Anstieg der Zahl der Tagesmütter 2006 – 2016 um 13.000

Personen (43 %). Aber leicht rückläufig seit 2014!
 Anstieg der zu betreuenden Kinder (2006-2016) von

60.000 auf 153.000. Wachstum von 156 %
 Trend zu Drei- und Mehr-Kinder-Tagespflege
 70 % der betreuten Kinder sind unter 3 Jahre alt

* Statistische Erfassung der Tagespflege seit 2006

Folie 8
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Fachkräftebarometer Frühe Bildung 2017*, Hrsg. 
Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte/ DJI 

Kindertagespflege:
 Trend weg von nachbarschaftlicher Hilfe hin zu Verberuflichung:

51 % (2016) weisen e. Qualifizierung von mind. 160 Stunden
aus. 30 % haben einen fachpädagogischen Berufsabschluss.

 Entwicklung von Curricula zur Qualifizierung von Tagesmüttern/-
vätern

 2 Bundesprogramme zum Qualitätsausbau der Kindertagespflege
 Mehrzahl (71 %) hat Arbeitsplatz in der eigenen Wohnung,

Trend abnehmend
 Tagespflege in anderen Räumen in Westdeutschland stark

steigend, aktuell bei 22 % bundesweit ebenso die
Großtagespflege (Zusammenschluss von mind. 2 Tagesmüttern)

 Personen in Großtagespflege in NRW + 127 % (2012-2015)
Folie 9
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Blickpunkt Arbeitsmarkt: Fachkräfte in der Kinderbetreuung 
und –erziehung, Hrsg. Bundesagentur für Arbeit, Sept. 2018

 + 44 % Wachstum an Fachkräften in Kitas in NRW
(2017 zu 2008) – Bundesdurchschnitt. + 57 %

 Anteil Teilzeitkräfte mit 47 % in NRW i.V. am geringsten,
Bundesdurchschnitt: 60 % (Potential für
Stundenaufstockung)

 Rückgang der Arbeitslosigkeit in 10 Jahren:
– 59 % bei arbeitslosen Erzieher*innen: 7.300 (Stand 2018)
- 68 % bei arbeitslosen Kinderpfleger*innen: 3.700 (2018)
 Potential für die frühe Bildung: Arbeitsuchende

(Arbeitslose und nicht-Arbeitslose): 32.800 (zwischen
7/2017 und  7/2018) + Ausbildungsabsolventen*innen

Folie 10
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Blickpunkt Arbeitsmarkt: Fachkräfte in der Kinderbetreuung 
und –erziehung, Hrsg. Bundesagentur für Arbeit, Sept. 2018

 Vakanzzeiten (in NRW unter Bundesdurchschnitt mit 70
T.) zeigen Erzieher*in ist kein Mangelberuf.

Wachsen von gemeldeten Stellen i.V. zu Arbeitslosenzahlen,
aber Ersatzbedarf durch Rente etc. noch über
Absolventenzahlen zu decken

 BA fördert jährlich rd. 1400 Qualifizierungen zur Erzieher*in
 BA fördert 600 das Nachholen der Abschlussprüfung im

Erzieherberuf

Folie 11
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Fazit zur Aussage beider Studien:

Trotz starkem Beschäftigungswachstum und geringer werdender 
Arbeitslosigkeit:
 aktuell noch ausreichende Ausbildungskapazitäten (Fachschulen,

Berufsschulen, Fachhochschulen, Unis)
 Moderate Qualifizierung von Arbeitslosen über SGB III/II
 Konstant hoher Fachkräfteanteil – wenig Bedarf an

unqualifizierten bzw. Arbeitskräften ohne Berufsausbildung
 Kein Mangelberuf – Vakanzzeiten geringer als im

Bundesdurchschnitt für Fachkräftebesetzung
Trotzdem Chancen für Zielgruppen über Teilhabechancengesetz oder 
Einsatz von Integrationsbegleiterinnen? Und Problemfeld 
Durchlässigkeit der Berufe!
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Karin Linde; k.linde@gib.nrw.de
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Bedarfsgerechte Formen der Kinderbetreuung 
– gute Kooperationen von Jobcentern und
Jugendämtern, Essen, 26. Februar 2019

AG 4: Betriebsnahe Formen der Kinderbetreuung – und wie 
Jobcenter diese initiieren können

Karin Sträde, G.I.B.
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Formen betriebsnaher Kinderbetreuung

Regelbetreuung

 Betriebskita (auch im Verbund)
Zielgruppe: 1. Lebensjahr bis Schuleintritt
Form: Kooperation mit Kindertageseinrichtungen

 Tagespflege / Großtagespflege (auch im Verbund)

Zielgruppe: Kinder bis 14 Jahre, häufig für U3 – Kinder

Form: Kooperation mit Tagesmüttern

Folie 2
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Formen betriebsnaher Kinderbetreuung

Regelbetreuung

 Belegplätze

Zielgruppe: 1. Lebensjahr bis Schuleintritt

Form: Kooperation mit Kindertageseinrichtungen

Folie 3
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Formen betriebsnaher Kinderbetreuung

Spontan- und Notfallbetreuung

 Notfallbetreuung durch Tagesmütter
Zielgruppe: Kinder aller Altersstufen
Form: Kooperation mit Trägern oder Dienstleistern

 Ferienbetreuung

Zielgruppe: Schulkinder bis 14. Lebensjahr

Form: Kooperation mit Trägern, eigenes Angebot oder Kooperation mit 
mehreren Unternehmen zur Schaffung eines gemeinsamen Angebotes

Folie 4
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Formen betriebsnaher Kinderbetreuung

Spontan- und Notfallbetreuung

 Babysitterbörse
Zielgruppe: Kinder aller Altersstufen
Form: Kooperation mit Trägern der Babysitter ausbildet

 Eltern-Kind-Büro

Zielgruppe: alle Altersstufen

Form: Bereitstellung eines funktionalen Büroraumes mit
großzügigem Spielbereich …

Folie 5
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Ausgangssituationen zur Entwicklung betriebsnaher 
Kinderbetreuung

 Fachkräftemangel
 Arbeitgeberattraktivität

 Anstehende Elternzeit von Beschäftigten in Schlüsselpositionen
 Individuelle Lösungen
 Ausgangspunkt für den Aufbau einer familienbewussten

Personalentwicklung

 Trend zu immer mehr individualisierten Lösungsansätzen,
entsprechend dem Trend einer individuellen Gestaltung der
Lebensphasen

„Jeder ist seines Glückes Schmied“

Folie 6
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Entwicklung betriebsnaher Kinderbetreuung –
wer muss am Prozess beteiligt werden?

Form der Kinderbetreuung

 Regelbetreuung:
 Jugendamt
 Ggf. Langesjugendamt
 Ggf. Bauamt, Feuerwehr etc.
 Ggf. Gesundheitsamt, Unfallkasse

 Notfallbetreuung / Spontanbetreuung
 Ggf. Jugendamt

Folie 7
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Diskussion anhand von Leitfragen

Leitfragen

 Welche Angebote betriebsnaher Kinderbetreuung sind
Ihnen bekannt? Wo sehen Sie Anknüpfungspunkte?

 Welche Möglichkeiten der Zusammenarbeit gibt es / oder
müssen entwickelt werden, damit betriebsnahe Angebote
stärker für die Zielgruppe der Alleinerziehenden genutzt
werden können?

 Wie sollen Vernetzungen aufgebaut werden, damit eine
Zusammenarbeit zwischen Jobcentern und Unternehmen
erfolgreich funktionieren kann?

Folie 8
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Katja Sträde; k.straede@gib.nrw.de
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